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23 1009/8-414/01 Mag. Heißenberger 12095 

Betrifft 

Finanzmarktaufsichtsgesetz - FMAG 

Datum 

-a Mai 2001 

Die NÖ Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom ...... :-:-.8...M.aLZn01... beschlossen, zum 

Entwurf eines Finanzmarktaufsichtsgesetzes - FMAG wie folgt Stellung zu nehmen: 

1. Zu Art. 11 (§ 22): 

In den Erläuterungen wird ausgeführt, dass der Finanzmarktaufsichtsbehörde in den 

materiellen Aufsichtsgesetzen die entsprechenden Verwaltungsstrafkompetenzen 

übertragen werden (vgl. z. B. § 98 des Entwurfes zur Änderung des Bankwesenge

setzes). Die Übertragung der Verwaltungsstrafkompetenz an die Finanzmarktauf

sichtsbehörde sollte im Hinblick auf das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes 

(8Ig. 14.473) überprüft werden. In dieser Entscheidung zum Austro Contro"gesetz 

hat der Verfassungsgerichtshof ausgeführt, dass die Ausübung der (Verwaltungs-) 

Strafgewalt zu den Kernbereichen der staatlichen Verwaltung zählt. In dieser Ent

scheidung ist der Verfassungsgerichtshof zum Entschluss gekommen, dass keine 

Überschreitung der verfassungsrechtlichen Grenzen zulässiger Ausgliederung von 

Hoheitsaufgaben vorliegt, weil bloß vereinzelte Aufgaben zur hoheitlichen Besorgung 

übertragen wurden. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass beim Austro Controll-
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gesetz die Verwaltungsstrafkompetenz im Gegensatz zum vorliegenden Entwurf nicht 

übertragen wurde. Eine Abklärung dieser verfassungsrechtlichen Frage sollte jeden

falls erfolgen. 

2. Zu Art. VI (§ 29): 

§ 29 zweiter Satz des Entwurfes regelt: "Vor Bestellung eines Staatskommissärs oder 

dessen Stellvertreters ist der Landeshauptmann jenes Bundeslandes, in dem die Spar

kasse ihren Sitz hat, solange die Bilanzsumme der Sparkasse 7 Milliarden Euro nicht 

übersteigt, zu hören; der Landeshauptmann kann dem Bundesminister für Finanzen 

einen Vorschlag für die Bestellung des Staatskommissärs und dessen Stellvertreters 

machen." 

Hier sollte jedenfalls eine Regelung getroffen werden, wonach der Bundesminister 

für Finanzen an den Vorschlag des Landeshauptmannes gebunden ist. 

Diese könnte wie folgt lauten: "Bei jeder Sparkasse, soferne sie zum Betrieb von 

Bankgeschäften berechtigt ist und bei jeder Sparkassenaktiengesellschaft, solange 

ihre Bilanzsummen € 7 Mrd. nicht übersteigen, hat der Bundesminister für Finanzen 

über Vorschlag des Landeshauptmannes jenes Bundeslandes, in dem die Sparkasse 

ihren Sitz hat, einen Staatskommissär und dessen Stellvertreter zu bestellen, die den 

Voraussetzungen des § 76 Abs. 2 BWG entsprechen müssen." 

3. Zu den einzelnen Verwaltungsstrafbestimmungen (z.B. Art. VIII § 5a Abs. 3, 

Art. IX § 11, Art. XIV § 46a): 

Zu den vorgesehenen Geldstrafen wird angeregt, entsprechend der Höhe des Straf

rahmens für Geldstrafen Rahmen für die Ersatzfreiheitsstrafen festzusetzen. Andern

falls könnte im Hinblick auf § 16 Abs. 2 Verwaltungs strafgesetz 1991 - VStG ein auf

fallendes Missverhältnis zwischen Geldstrafe und einer möglichen Ersatzfreiheitsstrafe 

entstehen. 
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4. Zu den Erläuterungen: 

In den Erläuterungen zu § 16 (Artikel I) sollte im zweiten Absatz der Verweis auf § 16 

Abs. 4 richtig gestellt werden. Die Aufhebung von FMA-Verordnungen wegen Gesetz

widrigkeit ist in § 16 Abs. 3 geregelt. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 

übermittelt. 

NÖ Landesregierung 

Dr. Pr ö 11 

Landeshauptmann 
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LAD1-VD-7203/63 

1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an das Präsidium des Bundesrates 

3. an alle vom Lande Niederästerreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 

4. an alle Ämter der landesregierungen 

(zu Handen des Herrn landesamtsdirektors) 

5. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

6. an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 

7. an den landtag von Niederästerreich 

(zu Handen des Herrn Präsidenten) 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

d~ng 

NÖ Landesregierung 

Dr. Prä" 

Landeshauptmann 

/ 
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